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Blasmusikfest im Heinrichsruher Park am 5. September

Ende 2018 hat der Stadtrat der Stadt 
Schleiz den Ankauf des Heinrichsruher 
Parks beschlossen. Und nun ist es end-
lich soweit: Die offizielle Einweihung und 
Übergabe des Heinrichsruher Park an die 
Stadt Schleiz soll am Sonntag, den 5. Sep-
tember mit einer musikalischen Veran-
staltung auf der Bühne im Heinrichsruher 
Park nachgeholt werden, nachdem diese 
im Mai 2019 leider wortwörtlich ins Was-
ser gefallen ist. 
Hierbei wird an die bereits vor einigen Jah-
ren stattgefundenen Blasmusikfeste ange-
knüpft. Gefeiert werden soll an der „Alten 
Bühne“. 14 Uhr erfolgt ein kurzer offiziel-
ler Teil, anschließend sorgen die Oschit-

Die Oschitzer Blasmusikanten geben am 5. September im Heinrichsruher Park ihre besten Hits, sowie Klassiker und moderne Lieder zum Besten.
  Foto: Oschitzer Blaskapelle
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mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörflas, Dröswein, 
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Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

zer Blasmusikanten bis ca. 17:30 Uhr  
mit ihrem Orchester für Stimmung. Der 
Einlass beginnt ab 13:00 Uhr. Die Veran-
staltung ist bestuhlt und gastronomisch 
erwarten Sie Kaffee und Kuchen, sowie 
Roster und Getränke. 

Eintrittskarten können für 5 € je Ticket im 
Kartenvorverkauf in der Stadtinformation 
„Alte Münze“ erworben werden. Restkar-
ten sind an der Tageskasse erhältlich. Kin-
der bis 6 Jahre sind in Begleitung eines Er-
wachsenen frei. Eine begrenzte Anzahl an 
Parkplätzen steht vor Ort zur Verfügung. 
Die aktuellen Hygienemaßnahmen sind 
zu beachten. 

Palais im Heinrichsruher Park
 Foto: Juergen K. Klimpke
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BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Schleiz hat in seiner 16. Sitzung vom 
13.07.2021 folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss-Nr.: 207-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz genehmigt die Niederschrift der 
15. Sitzung vom 11.05.2021
Abstimmung:  17 Zustimmungen
     1 Gegenstimme
     3 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 208-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt eine überplanmäßige 
Ausgabe im Vermögenshaushalt 2021 auf der Haushaltsstel-
le 2.46400.999.94000 Neubau Pumptrack-Anlage in Höhe von 
100.000,00 Euro. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe 
erfolgt über die Haushaltstelle 2.91000.999.31000 Entnahme 
aus der Rücklage in Höhe von 90.000 Euro sowie über eine pro-
jektbezogene Spende von der Volkssolidarität Regionalverband 
Oberland e. V. auf der Haushaltstelle 2.46400.999.36700 Spen-
den Neubau Pumptrack in Höhe von 10.000 Euro.
Abstimmung:  21 Zustimmungen

Beschluss-Nr.: 209-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt eine außerplanmäßige 
Ausgabe im Verwaltungshaushalt 2021 auf der neu gebildeten 
Haushaltstelle 1.59000.50000 Unterhaltung Hängesteg Kobers-
felsen in Höhe von 45.000 Euro. Die Deckung der außerplanmä-
ßigen Ausgabe erfolgt über die überplanmäßigen Einnahmen 
auf der Haushaltstelle 1.90000.06130 (Stabilisierungszuweisun-
gen). Eine Entscheidung über die Reparatur des Hängesteges 
erfolgt erst nach Vorlage des Felsgutachtens. 
Abstimmung:  20 Zustimmungen
      1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 210-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz bestätigt Herrn Marcus Fiedler 
als neues Ausschussmitglied für die Fraktion der Freien Wähler 
im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr. Herr Fiedler 
wird stellvertretendes Mitglied der Fraktion der Freien Wähler 
im Finanzausschuss und im Ausschuss für Familie und Kultur. 
Abstimmung:   20 Zustimmungen
       1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 211-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz hebt den Beschluss zur Satzung 
für den Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla mit sofortiger Wir-
kung auf. 
Abstimmung:  20 Zustimmungen
     1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 212-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Nutzungsordnung 
„Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla“. 
Abstimmung:  19 Zustimmungen
     2 Gegenstimmen

Beschluss-Nr.: 213-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen für den Neubau einer Pumptrack-Anlage am Stand-
ort Austeg in Schleiz, unter Berücksichtigung der Prüfung, Wer-
tung der Kostenangebote sowie des Vergabevorschlages, an 
das Unternehmen: RadQuartier GmbH, Untere Au 10, 95185 
Gattendorf mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 
321.565,61 € brutto. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
nach Auftragserteilung. 
Abstimmung:   20 Zustimmungen

nichtöffentliche Beschlüsse:

Beschluss-Nr.: 214-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen für die Realisierung der Neugestaltung der Freianlage 
Bürgerteich, im Rahmen der komplexen Sanierungsmaßnahme 
Bürgerteich / Sanierung Hainbachkanal, unter Berücksichtigung 
der Prüfung, Wertung der Kostenangebote sowie des Vergabe-
vorschlages, an das Unternehmen: STRABAG AG, Naßäckerstra-
ße 19, 07381 Pößneck mit dem wirtschaftlichsten Angebot in 
Höhe von 1.247.876,27 € brutto. Die öffentliche Bekanntma-
chung erfolgt nach Auftragserteilung. 
Abstimmung:  19 Zustimmungen
     1 Enthaltung

Beschluss-Nr.: 215-16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleiz bestätigt und beschließt die Aus-
wahl des Ingenieurbüros Sittel, Ortsstraße 18a, 07924 Schön-
dorf, für die Erarbeitung der Projektplanung für die Verkehrs-
anlage Caravanstellplatz sowie das in diesem Zusammenhang 
notwendige Sanitärgebäude am Schleizer Dreieck, OT Ober-
böhmsdorf. Der Bürgermeister wird beauftragt mit dem ausge-
wählten Ingenieurbüro entsprechende Vertragsverhandlungen 
aufzunehmen sowie Ingenieurverträge für die o. g. Projektpla-
nungen abzuschließen. 
Abstimmung:  14 Zustimmungen
     2 Gegenstimmen
     4 Enthaltungen

Schleiz, 13.07.2021

für die Richtigkeit 

Bias
Bürgermeister

Amtlicher Teil vom 26. August 2021
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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht  
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26.09.2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemein-
de – die Wahlbezirke der Gemeinde Stadt Schleiz wird in der 
Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten Einwohner-
meldeamt, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz (barrierefrei) für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperr-vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde Stadt Schleiz, Bahnhofstraße 1, Einwohner-
meldeamt Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
195 Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Or-
la-Kreis durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 

05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum10.09.2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 18.00 Uhr, bei 
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
voll-endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einfluss-nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
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gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den.

Schleiz,den 27.08.2021
Die Gemeindebehörde

Stadt Schleiz, Bias (Bürgermeister)

.............................................................................................................

Wahlbekanntmachung
1. Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bun-

destag statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 11 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl- 
bezirk

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, Zimmer)

01 Schleiz-Nord Aus- u. Weiterbildungszentrum 
Schleiz, Löhmaer Weg 2, 
07907 Schleiz

02 Schleiz-Ost/ 
Wüstendittersdorf

Rathaus Schleiz,  
Stadtverwaltung,
Bahnhofstraße 1,  
07907 Schleiz

03 Schleiz-West Feuerwehrgerätehaus Schleiz,
Oschitzer Straße 8,  
07907 Schleiz

04 Schleiz-Süd Gymnasium  
Dr. Konrad Duden Schleiz,
Hofer Straße 10,  
07907 Schleiz

05 Schleiz-Oschitz
Achtung! geänder-
tes Wahllokal

Feuerwehrgerätehaus Oschitz,
Am Anger 15,  
07907 Schleiz

06 Schleiz-Ober-
böhmsdorf

Bürgerhaus Oberböhmsdorf,
Sommerseite 21,  
OT Oberböhmsdorf,  
07907 Schleiz

07 Schleiz-Lössau Sportlerheim des SV 1961  
Lössau e.V., Am Sportplatz,  
OT Lössau, 07907 Schleiz

08 Schleiz-Langen-
buch/Dröswein

Bürgerhaus Langenbuch,
Hauptstraße 12,  
OT Langenbuch, 07907 Schleiz

09 Schleiz-Möschlitz/
Grochwitz/Burgk
Achtung! geänder-
tes Wahllokal 

Turnhalle SG Möschlitz,
Untere Kirchstraße 2,  
OT Möschlitz, 07907 Schleiz

10 Schleiz-Gräfen-
warth

Autohaus Purfürst (Mazda),
Stauseestraße 42-44,  
OT Gräfenwath, 07907 Schleiz

11 Schleiz-Crispendorf Feuerwehr- und Vereinshaus 
Crispendorf
Crispendorf Nr. 58 a,  
07907 Schleiz

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 22.08.2021 bis 02.09.2021 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15.00 Uhr in Rathaus Schleiz, Bahn-
hofstraße 1, 07907 Schleiz zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt
 seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.
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5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schleiz, den 27.08.2021
Die Gemeindebehörde

Stadt Schleiz; Bias (Bürgermeister)

Bekanntmachung der
Termine der Einwohnerversammlungen 2021:

Die Einwohnerversammlungen 2021 gem. § 15 ThürKO sollen, 
abhängig vom Infektionsgeschehen, voraussichtlich an folgen-
den Terminen stattfinden. Bitte beachten Sie hierzu auch die 
Aushänge in den Schaukästen:

Langenbuch: 06.09.2021 um 19 Uhr im Bürgerhaus

Dröswein: 09.09.2021 um 19 Uhr 
 vor dem ehem. Feuerwehrgerätehaus

Gräfenwarth: 13.09.2021 um 19 Uhr 
 im Hofcafé Petra Orlamünder

Lössau: 15.09.2021 um 19 Uhr
 im Gasthaus Kober

Oberböhmsdorf: 16.09.2021 um 19 Uhr 
 im Saal der Agrar GmbH

Crispendorf: 21.09.2021 um 19 Uhr 
 im Bürgerhaus „Zum wilden Mann“

Möschlitz: 22.09.2021 um 19 Uhr im Bürgerhaus

Grochwitz: 23.09.2021 um 19 Uhr 
 im Vereinshaus des Kreisfischereiver-

eins Saale-Wisenta e.V.

Wüstendittersdorf: 05.10.2021 um 19 Uhr im Waldhorn

Burgk: 06.10.2021 um 19 Uhr 
 im Gasthaus „Schlossterrasse“

Schleiz: 07.10.2021 um 19 Uhr 
 im Saal des Feuerwehrgerätehauses

Oschitz: 14.10.2021 um 19 Uhr im Sportlerheim 
der SG Bergland Oschitz e.V.

Alle Einwohner und interessierten Bürger sind herzlich eingela-
den. Nach den gegenwärtigen Bestimmungen ist ein Mund-Na-
senschutz bis zum Platz zu tragen.

Schleiz, den 26.08.2021
Gez. Bias

Bias
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die nächste Stadtratssitzung findet am Dienstag, den 14. September 2021, um 19.00 Uhr in der Wisentahalle Schleiz 
statt.
Die Tagesordnung können Sie an den Schaukästen der Stadt Schleiz spätestens 5 Tage vor der Sitzung nachlesen bzw. als 
Information der Tagespresse und der Homepage der Stadt Schleiz entnehmen.

Bias
Bürgermeister
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Öffentliche Mahnung/ 
Amtliche Bekanntmachung

Die Stadtkasse Schleiz macht darauf aufmerksam, dass zum 
15. August 2021 folgende Abgaben fällig waren:

Grundsteuer A – 3. Rate 2021 und
Grundsteuer B – 3. Rate 2021.

Die Abgabepflichtigen, die mit der Entrichtung der genann-
ten Steuern im Rückstand sind, werden hierdurch öffentlich 
gemahnt, die fälligen Beträge, welche aus dem Abgabenbe-
scheid zu entnehmen sind, unter Angabe des Kassenzeichens 
bis spätestens 03.09.2021 an die Stadtkasse Schleiz zu zah-
len.
Die am 15. August 2021 fällig gewesenen Abgaben werden 
nach diesem Termin im Wege des Verwaltungszwangsverfah-
ren nach den landesrechtlichen Bestimmungen zwangsweise 
eingezogen und es werden aufgrund § 240 Abgabenordnung 
(AO) Säumniszuschläge berechnet.
Für diese öffentliche Steuermahnung wird keine Gebühr er-
hoben. Wird jedoch wegen der gleichen Forderung eine per-
sönliche Mahnung schriftlich wiederholt, so ist diese gem. § 
1 der ThürVwZVGKostO (Verwaltungskostenordnung zum 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz) 
gebührenpflichtig.
Wir weisen außerdem daraufhin, dass ein entsprechendes SE-
PA-Lastschriftmandat auf der Homepage der Stadt Schleiz zu 
finden ist oder individuell zugesendet werden kann.

Schleiz, den 17.08.2021
gez. Marx
Mitarbeiterin Kasse

Einladung  

zur frühzeitigen Bürgerinformationsveranstaltung
zum Planungsstand der Sanierungsmaßnahme

„Feldgasse / Vorplatz Jahnturnhalle“

Im Rahmen der planmäßigen Durchführung der Stadtsanie-
rung im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Innenstadt“, 
bietet die Stadt Schleiz interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
eine frühzeitige Bürgerinformationsveranstaltung zum aktuel-
len Planungsstand, am

Mittwoch, den 01.09.2021, 19.00 Uhr, 
 im Feuerwehrgerätehaussaal,  

Oschitzer Straße 8, 07907 Schleiz, an.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, von der Planung unmittelbar 
betroffene Grundstückseigentümer und Anwohner über den 
aktuellen Planungsstand zu informieren sowie Ihrerseits An-

Einladung  

zur frühzeitigen Bürgerinformationsveranstaltung 
im Rahmen der rechtskonformen Erhebung von 

Straßenausbaubeiträgen gemäß Thüringer  
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) für  

die Sanierungsmaßnahme „Heinrichstraße“
Im Rahmen der planmäßigen Durchführung der Stadtsanie-
rung, im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Innenstadt“, 
wurde in den Jahren 2016-2018 die Heinrichstraße sowie die 
Gasse zwischen Heinrichstraße und Schuhgasse grundhaft aus-
gebaut und neu gestaltet.
In Vorbereitung der rechtskonformen Erhebung von noch aus-
stehenden Straßenausbaubeiträgen gemäß ThürKAG, bietet 
die Stadt Schleiz den unmittelbar betroffenen Grundstücksei- 
gentümern eine entsprechende Informationsveranstaltung zu 
diesem Themenkreis, am

Donnerstag, den 02.09.2021, 19.00 Uhr, 
 im Feuerwehrgerätehaussaal,  

Oschitzer Straße 8, 07907 Schleiz, an.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, von der Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen unmittelbar betroffene Grundstückseigentü-
mer über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen sowie weite-
re Verfahrensschritte zu informieren sowie Ihrerseits Hinweise 
zur realen Nutzung der Grundstücke zu erhalten, um diese 
frühzeitig im weiteren Verfahrensverlauf einbeziehen bzw. be-
rücksichtigen zu können.
Über eine interessierte Teilnahme und Wahrnehmung dieses 
Informationsangebotes würde ich mich sehr freuen.

Schleiz, den 23.07.2021

gez. Bias
Bürgermeister

Heinrichstraße 2013 Heinrichstraße 2017

regungen und  Hinweise zur Planung bzw. realen Nutzung der 
Grundstücke zu erhalten, um diese frühzeitig im weiteren Pla-
nungsverfahren einbeziehen bzw. berücksichtigen zu können.

Über eine interessierte Teilnahme und Wahrnehmung dieses 
Informationsangebotes würde ich mich sehr freuen.

Schleiz, den 23.07.2021

gez. Bias
Bürgermeister

Amtlicher Teil vom 26. August 2021



Seite 8 Schleizer AnzeigerAmtlicher Teil vom 26. August 2021

Nutzungsordnung  
„Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla“ 

Aufgrund der §§ 1, 2, 19 und 20 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 23. März 2021 (GVBl. S.115) und des § 33 des Thürin-
ger Bestattungsgesetzes (ThürBestG) vom 19.05.2004, zuletzt 
geändert durch Gesetz v. 06.06.2018 (GVBl. S 229, 266), hat der 
Stadtrat der Stadt Schleiz in seiner Sitzung am 13.07.2021 fol-
gende Nutzungsordnung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich

Diese Nutzungsordnung gilt für den im Gebiet der Stadt Schleiz 
gelegenen Begräbnisplatz mit der Bezeichnung: 

„Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla“
auf der in der Anlage 1 gekennzeichneten Teilfläche des Flur-
stück 152 in der Flur 8 der Gemarkung Burgk.
Träger dieser öffentlichen Einrichtung ist die Stadt Schleiz.

§ 2 Betrieb und Verwaltung des Waldfriedhofes
(1)  Die Flächen des Waldfriedhofes befinden sich in Privat-

eigentum. Der Eigentümer hat sich durch dingliche Siche-
rung gegenüber der Stadt verpflichtet, die vorbezeichnete 
Teilfläche des Flurstückes für eine Nutzungsdauer von 99 
Jahren als Friedhofsfläche zur Verfügung zu stellen. 

(2)  Die Stadt Schleiz beauftragt im Zuge eines Nutzungsver-
trages den Eigentümer der Grundstücksfläche gem. § 1 mit 
dem Betrieb und der Wahrnehmung der Aufgabe der Fried-
hofsverwaltung des Waldfriedhofes, nachfolgend als Beauf-
tragter bezeichnet.

(3)  Der Beauftragte nach Abs. 2 ist berechtigt, Nutzungsent-
gelte für den Waldfriedhof festzulegen, mit den Nutzungs-
berechtigten vertraglich zu vereinbaren und entsprechend 
einzuziehen. Nutzungsberechtigter ist der jeweilige Ver-
tragspartner mit dem Beauftragten.

§ 3 Zweck des Waldfriedhofs
(1) Der Waldfriedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt 

Schleiz und dient ausschließlich der Beisetzung von Urnen 
mit der Asche von Menschen oder Tieren. Auf dem Wald-
friedhof ist die Beisetzung aller Personen, die bei ihrem Ab-
leben Einwohner der Stadt Schleiz waren, zulässig; Die Be-
stattung von Einwohnern anderer Gemeinden kann durch 
den Beauftragten zugelassen werden. In jedem Falle muss 
ein vertragliches Nutzungsrecht erworben worden sein.

(2)  Auf dem Waldfriedhof dürfen auch Tieraschen beigesetzt 
werden: entweder auf den gesondert ausgewiesenen Bei-
setzungsstätten oder (mit Zustimmung des Nutzungsbe-
rechtigten) auch in vorhandenen Grabstellen der ausgewie-
senen Grabstätte (Baum).

§ 4 Begriffsbestimmungen
(1)  Verfügungsberechtigter im Sinne dieser Nutzungsordnung 

ist bei Urnengrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte 
oder dessen Rechtsnachfolger. Der Verfügungsberechtigte 
ist Träger der Nutzungsrechte.

(2)  Dienstleistungserbringer im Sinne dieser Nutzungsord-
nung sind Bestatter, Trauerredner und sonstige Gewerbe-
treibende, die typischerweise auf Friedhöfen tätig werden.

§ 5 Schließung und Entwidmung
(1)  Der Waldfriedhof oder Friedhofsteile können aus wichti-

gem öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet 
werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer 
Bestattungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung ver-
liert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestat-
tungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so 
werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiederer-
teilt.

(2)  Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die 
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen.

(3)  Die Stadt Schleiz kann die Schließung verfügen, wenn keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen.

(4)  Die Stadt Schleiz kann die Entwidmung bei der zuständigen 
Behörde beantragen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhe-
fristen abgelaufen sind.

II. Ordnungsvorschriften
§ 6 Öffnungszeiten

(1)  Der „Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla“ der Stadt Schleiz 
ist Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes für Thüringen 
(ThürWaldG). Es besteht das allgemeine Betretungsrecht 
nach ThürWaldG, das ein Betreten des Waldes ohne zeit-
liche Einschränkung gestattet.

(2)  Der Beauftragte oder der Träger können gemäß § 6 Abs.8 
ThürWaldG bei Vorliegen von Gefahr im Verzuge (z.B. nach/
durch höhere Gewalt, wie Naturkatastrophen) die Bestat-
tungsfläche auf Teilflächen oder insgesamt sperren. Die 
Sperrung darf nur auf Anordnung oder mit Genehmigung 
der unteren Forstbehörde erfolgen. Das Betreten der ge-
sperrten Flächen ist in diesem Fall verboten. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Genehmigung der unteren Forstbehörde 
auch nachgeholt werden.

(3)  Bei Sturm, Gewitter und Naturkatastrophen darf der Wald-
friedhof nicht betreten werden.

§ 7 Verhalten auf dem Friedhof
(1)  Jeder Besucher des Waldfriedhofes hat sich der Würde des 

Ortes entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des 
Beauftragten oder des Trägers ist Folge zu leisten.

(2)  Im Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla ist untersagt:
a) Beisetzungen zu stören,
b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten, 

insbesondere ohne Zustimmung des Beauftragten ge-
werbsmäßig zu fotografieren,

c) zu werben oder Druckschriften zu verteilen, ausge-
nommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und üblich sind,

d) den Waldfriedhof zu verunreinigen,
e) Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen, zu pick-

nicken oder zu campieren, zu spielen, zu lärmen und 
Musikwiedergabe- und Rundfunkgeräte zu betreiben, 

f) offenes Feuer anzuzünden, Kerzen aufzustellen und zu 
rauchen,

g) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde und 
angeleinte Hunde,

h) an  Sonn-  und  Feiertagen  oder  in  zeitlicher  Nähe  
einer  Beisetzung  störende Tätigkeiten auszuüben,

i) bauliche Anlagen zu errichten,
j) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, so-

weit nicht eine besondere, schriftliche Erlaubnis hierzu 
durch den Beauftragten erteilt ist, ausgenommen von 
diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle sowie 
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Fahrzeuge der Forstverwaltung,
k) Abfälle aller Art abzulegen,
l) die gewerbliche Betätigung jedweder Art.

 Der Beauftragte kann Ausnahmen im Einzelfall oder dauer-
haft zustimmen, soweit sie mit den Anforderungen des Abs. 
1 Satz 1 vereinbar sind. Zu diesem Zweck sind die in Ab-
satz 2 genannten Aktivitäten beim Beauftragten rechtzeitig 
anzumelden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung und 
Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, 
die nicht privaten Zwecken dienen, sowie für das Befahren 
von der Forststraße zum Andachtsplatz mit Personenkraft-
wagen für behinderte Personen mit Behindertenausweis 
und gehbehinderte Personen.

(3)  Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 bis 2 zuwiderhan-
deln, können mündlich oder schriftlich des Friedhofs ver-
wiesen werden.

§ 8 Dienstleistungserbringer
(1)  Dienstleistungserbringer und ihre Bediensteten, die auf 

dem Waldfriedhof tätig werden, haben die Nutzungsord-
nung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 
Die Dienstleistungserbringer sowie ihre Bediensteten haf-
ten für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Waldfriedhof 
schuldhaft verursachen.

(2)  Unbeschadet § 7 Abs. 2 Buchst. h) dürfen gewerbliche Ar-
beiten auf dem Waldfriedhof nur während der vom Beauf-
tragten festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. 

(3)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materia-
lien dürfen auf dem Waldfriedhof nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behin-
dern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tages-
arbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den 
früheren Zustand zu bringen. Die Dienstleistungserbringer 
dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- 
und Verpackungsmaterial lagern. 

(4)  Dienstleistungserbringern, die trotz mündlicher oder 
schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 1 bis 
3 verstoßen, kann der Beauftragte ein weiteres Tätigwer-
den auf den Friedhöfen untersagen. Bei einem schwerwie-
genden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

III. Bestattungsvorschriften
§ 9 Allgemeines

(1)  Beisetzungen, die auf dem Waldfriedhof vorgenommen 
werden sollen, sind unverzüglich nach Beurkundung des 
Sterbefalls bei dem Beauftragten anzumelden. Die gesetz-
lichen Fristen sind einzuhalten. Der Anmeldung sind die er-
forderlichen Unterlagen beizufügen. Wird eine Beisetzung 
in einer vorher erworbenen Urnengrabstätte beantragt, ist 
auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2)  Der Beauftragte vergibt die Grabstätten und Nutzungs-
rechte. Der Beauftragte setzt Ort und Zeit der Beisetzung 
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber sowie dem mit der 
Durchführung beauftragten Dienstleistungserbringer fest.  
An Sonn- und Feiertagen werden Beisetzungen grundsätz-
lich nicht vorgenommen. Ausnahmen von dieser Regelung 
bedürfen der vorherigen Genehmigung des Beauftragten.

(3) Urnen sind entsprechend den Vorgaben des Thüringer Be-
stattungsgesetzes sowie den Vorgaben dieser Nutzungs-
ordnung beizusetzen. 

(4) Die Beisetzung von Tieraschen ist beim Beauftragten anzu-
melden. 

§ 10 Art der Beisetzung
(1)  Der Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla dient ausschließ-

lich der Beisetzung von Urnen.
(2) Es werden biologisch abbaubare Urnen mit der Asche der 

Verstorbenen in einer Tiefe von mindestens 0,50 m, gemes-
sen von der Erdoberfläche bis zur Unterkante der Urne, in 
eine Grabstelle eingebracht. Alle Grabstellen bleiben bei 
der Beisetzung naturbelassen. Der Wald wird in seinem Er-
scheinungsbild nicht verändert.

(3) Es dürfen nur Aschekapseln, Schmuckurnen und sonstige 
Urnen verwendet werden, deren Material innerhalb der Ru-
hezeit, die für die entsprechende Bestattung gilt, umwelt-
gerecht abbaubar ist. Der Beauftragte kann vom Dienst-
leistungserbringer eine Unbedenklichkeitserklärung für die 
von ihm verwendeten Materialien fordern. Urnen, die den 
vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, können 
zurückgewiesen werden.

(4)  Es dürfen nur Urnen zur Beisetzung gebracht werden, de-
ren Aschen in Krematorien entsprechend dem Stand der 
Technik mit Ascheausbrennkammer verbrannt wurden.

(5) Die Grabstätten für die Urnen werden vom Beauftragten 
oder dem Dienstleistungserbringer ausgehoben und wie-
der geschlossen. Die Beisetzung der Urnen kann auch 
durch den Dienstleistungserbringer erfolgen, sofern der 
Beauftragte dem zustimmt.

(6) Versumpfte bzw. vernässte Flächen sind nicht als Begräb-
nisflächen zu nutzen.

(7) Beisetzungen erfolgen nur im Bereich von Naturelemen-
ten.

(8) Vorstehende Regelungen (Ziff.1 – 7) gelten sinngemäß für 
die in Urnen    verbrachten Tieraschen

§ 11 Ruhezeit
Die Mindestruhezeitbeträgt für die Urnen beträgt 15 Jahre. 

IV. Grabstätten
§ 12 Arten der Grabstätten

(1)  Im Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla werden folgende 
Urnengrabstätten eingerichtet:
a) Grabstätten für Antragsteller, für Partner, Ehepartner 

sowie Familien- und Freundschaftskreise 
b) Einzelgrabstätten an einer Gemeinschaftsgrabstelle.

(2)  Die Zahl der Urnen, die in Grabstätten beigesetzt werden 
können, richtet sich nach der Größe der Grabstätte. Mehr 
als 20 Urnen pro Grabstätte sind nicht zulässig.

(3) Beisetzungsstätten für Tieraschen werden gesondert aus-
gewiesen, sofern keine Beisetzung in der Grabstelle des 
Nutzungsberechtigten erfolgt (vgl. § 3 Ziff.2)

§ 13 Grabstellendatei
(1)  Im Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla erfolgt die Beiset-

zung einer Urne nur auf ausgewiesenen Bestattungsflächen 
(Grabstätten). Die Grabstätten erhalten zu ihrem Auffinden 
eine Registriernummer und entsprechende Einmessdaten 
(GPS).

(2)  Der Beauftragte oder ein von ihm beauftragter Dienstleister 
führt eine Liste, aus der die mit Nutzungsrechten belegten 
Grabstätten und die beigesetzten Urnen (einschließlich des 
Namens des Verstorbenen) unter Angabe des Beisetzungs-
tages, sowie der Registriernummer der jeweiligen Grabstel-
le ersichtlich sind. Diese Grabstellendatei ist der Stadt jähr-
lich zum 31.01. für das vorangegangene Jahr vorzulegen.

Amtlicher Teil vom 26. August 2021
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V. Gestaltung der Grabstätten und Grabpflege
§ 14 Grabstättengestaltung

(1)  Der Beauftragte kann eine Markierung beziehungsweise 
ein Namensschild an einer Grabstelle anbringen.

(2)  Aufschriften, die gegen die guten Sitten oder die Würde des 
Waldfriedhofes verstoßen, sind nicht zulässig.

(3)  Der gewachsene, weitgehend naturbelassene Waldfriedhof 
darf in seinem Erscheinungsbild nicht gestört und verän-
dert werden. Es ist daher untersagt, die Grabstelle zu bear-
beiten, mit baulichen Anlagen zu versehen, zu schmücken 
oder in sonstiger Form zu verändern. Markierungen nach 
Abs. 1 bleiben unberührt.

(4)  Im oder auf dem Waldboden und an den Bäumen dürfen 
keine Veränderungen vorgenommen werden. 

(5) Insbesondere ist es nicht gestattet:
a)  Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche Anla-

gen zu errichten,
b)  Kränze, Erinnerungsstücke oder sonstige Grabbeiga-

ben niederzulegen
c) Kerzen oder Lampen aufzustellen.

(6)  Widerrechtlich angebrachter Grabschmuck im Sinne des § 
14 Abs.5 a)-c) wird durch den Beauftragten entfernt.

§ 15 Pflege der Grabstätten
(1)  Der Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla ist ein naturnaher 

Wald. Es ist Ziel, diesen Zustand zu erhalten und lediglich 
die Natur walten zu lassen. Grabpflege im herkömmlichen 
Sinne ist grundsätzlich untersagt.

(2)  Der Beauftragte kann Pflegeeingriffe durchführen, vor al-
lem, wenn sie aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
unumgänglich geboten bzw. anlässlich der Beisetzung von 
Urnen erforderlich sind. Die Eingriffe erfolgen unter umfas-
sender Rücksichtnahme auf die Grabstellen.

(3)  Pflegeeingriffe durch Angehörige von Verstorbenen oder 
Dritte sind nicht zulässig.

VI. Schlussvorschriften
§ 16 Haftung

(1)  Das Betreten des Waldfriedhofes erfolgt entsprechend § 14 
des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) und § 6 Abs.1 des Thü-
ringer Waldgesetzes (ThürWaldG) auf eigene Gefahr.

(2) Die Stadt Schleiz oder der Beauftragte haften nicht für 
Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 
Waldfriedhofes, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch 
dritte Personen oder durch Tiere sowie durch ungünstige 
Witterungsverhältnisse und Naturgewalten entstehen.

(3)  Im Übrigen haftet die Stadt Schleiz oder der Beauftragte 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

§ 17 Nutzungsentgelte
Für die Nutzung des Wald- und Naturfriedhofes Saale-Orla 
werden privatrechtliche Entgelte durch den Beauftragten des 
Friedhofträgers erhoben; diese beinhalten das Nutzungsrecht 
an der/den Grabstätte/n, Öffnen und Schließen der Grabstät-
te und  Erstellen und Anbringen der Namenstafel. Die Entgelte 
richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste des Beauftrag-
ten des Friedhofsträgers.

§ 18 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 19 Abs.2 ThürKO handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. sich als Besucher entgegen § 7 Abs. 1 nicht der Würde 

des Waldriedhofs und der Achtung der Persönlichkeits-

rechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend 
verhält oder Anordnungen des Beauftragten oder des 
Trägers nicht befolgt;

2. auf den Friedhöfen entgegen § 7 Abs. 2 und ohne eine 
vorherige Zustimmung des Beauftragten
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbesondere 

Fahrrädern) und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, 
Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen und 
Rollstühle, befährt;

b) Waren aller Art sowie Dienstleistungen verkauft 
oder Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen er-
stellt und verwertet, die nicht privaten Zwecken 
dienen

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten ausführt;

d) den Waldfriedhof verunreinigt,
e) Werbung oder Druckschriften verteilt, es sei denn, 

sie dienen der Durchführung von Trauerfeiern;
f) Abraum und Abfälle auf dem Friedhofsgelände ab-

lagert; 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 

verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen unbe-
rechtigt übersteigt 

h) Rundfunk- und Musikgeräte aller Art betreibt, 
lärmt, spielt oder lagert;

i) Tiere – ausgenommen Hunde – mitbringt;
j) Hunde unangeleint mitführt;

3. entgegen § 8 Abs. 2 als Dienstleistungserbringer oder 
deren Bediensteter gewerbliche Arbeiten auf den 
Friedhöfen außerhalb der vom Beauftragten festge-
setzten Zeiten oder auf Friedhofsteilen durchführt, de-
ren Betreten nach § 6 Abs. 2 untersagt ist;

4. entgegen § 8 Abs. 3 als Dienstleistungserbringer oder 
deren Bediensteter Werkzeuge und Materialien in un-
zulässiger Weise lagert, Arbeits- und Lagerplätze bei 
Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten nicht 
wieder in den früheren Zustand versetzt, auf den Fried-
höfen Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial 
ablagert oder gewerbliche Geräte auf dem Gelände 
des Waldfriedhofs reinigt;

(2)  Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von 
bis zu 1.000 € geahndet werden.

(3)  Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist die Stadt Schleiz.

§ 19 In-Kraft-Treten
Diese Nutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

Stadt Schleiz

Schleiz, den 13.07.2021

gez. Bias Siegel
Bias/Bürgermeister
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FIRMEN ABCBekanntmachung  
der Unanfechtbarkeit des Beschlusses  

über die vereinfachte Umlegung

gemäß § 83 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) in der jeweils geltenden Fassung

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 10. Juni 
2021 für das Verfahrensgebiet „Schleizleite II“, Gemarkung 
Möschlitz, Flure 8 und 16, Az.: 2.83-9416; 55214819 ist am 23. 
Juli 2021 unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Abs. 2 BauGB der 
bisherige Rechtszustand durch den in dem Beschluss über die 
vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand 
ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neu-
en Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke oder 
Grundstücksteile ein.

Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung nichts an-
deres festgelegt ist, geht das Eigentum gemäß § 83 Abs. 3 BauGB 
an den ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücks-
teilen und Grundstücken lastenfrei auf die neuen Eigentümer 
über. Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.

Die ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücksteile 
und Grundstücke werden Bestandteil der Grundstücke, denen 
sie zugeteilt werden. Die dinglichen Rechte an diesen Grundstü-
cken erstrecken sich auf die zugeteilten Grundstücksteile und 
Grundstücke.

Die Berichtigung des Grundbuchs und des Liegenschaftskatas-
ters wird bei den zuständigen Behörden veranlasst.

Die Geldleistungen sind fällig.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Bekanntmachung kann innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation, Katasterbereich Pößneck, Rosa-Luxem-
burg-Straße 7, 07381 Pößneck als Stelle nach § 6 Thüringer Um-
legungsausschussverordnung (ThürUaVO) vom 22. März 2005 
(GVBl. S. 155) in der jeweils geltenden Fassung der Stadt Schleiz 
zu erheben.

Pößneck, den 23. Juli 2021

Der Vorsitzende des Umlegungsausschusses

(Siegel)

gez. Dr. Heiko Ewert

Geschäftsstelle im Thüringer Landesamt 
für Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck
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Kaufangebot der Stadt Schleiz
Die Stadt Schleiz schreibt folgendes Grundstück zum Ver-
kauf aus:

Standort: Wohnhaus in Crispendorf 71 a

Lage: Gemarkung Crispendorf, Flur 1; Flurstück 
1578/1; eine Teilfläche von ca. 700 m²

Beschreibung:
Das Wohnhaus wurde ursprünglich vor 1900 errichtet, 
1975/76 wurde das Gebäude umgebaut und bis 2003 als 
Kindergarten genutzt, ab 2001 wurde begonnen das Ge-
bäude als Wohnhaus umzubauen. Die letzte größere Sa-
nierung (Vollwärmeschutz) erfolgt 2012/13.

Das Gebäude gliedert sich in drei Wohnungen.
Erdgeschoss Wohnung 1: separater Zugang,  2 Zimmer, Kü-
che, Bad (zur Zeit vermietet)
Erdgeschoss Wohnung 2: 1 Zimmer, Küche, Bad, Abstell-
raum (zur Zeit vermietet)
Obergeschoss Wohnung 3: 4 Zimmer, Küche, Bad, 2 Ab-
stellräume

Mindestgebot:  145.000,00 €

Das Kaufangebot muss folgendes enthalten: Käufer, Kauf-
preis, kurze Erläuterung der künftigen Nutzung.
Die Angebote sind bis zum 30.09.2021 in der Stadtver-
waltung Schleiz, Bahnhofstr. 1 in 07907 Schleiz in einem 
verschlossenen Umschlag mit dem Kennwort „Wohnhaus 
Crispendorf“ abzugeben. Nähere Auskünfte erhalten Sie in 
der Stadtverwaltung Schleiz, Amt für Wirtschaft/Stadtmar-
keting, Telefon: 03663/4804-145 oder 4804-146.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um die Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten. Die Entscheidung über den Verkauf trifft 
der Stadtrat der Stadt Schleiz. Die Stadt Schleiz ist nicht ver-
pflichtet, an einen bestimmten Bieter zur verkaufen bzw. an 
den Höchstbietenden oder überhaupt zu verkaufen.
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BAUEN UND WOHNEN

Kaufangebot der Stadt Schleiz
Die Stadt Schleiz schreibt folgendes Grundstück zum Ver-
kauf aus:

Standort: Ehemalige Grundschule in Crispendorf

Lage: Gemarkung Crispendorf, Flur 2; Flurstück 
1564/2; Fläche 707 m²

Beschreibung:
Die ehemalige Grundschule Crispendorf wurde 1984 neu 
errichtet, bis 2003 als Schule genutzt, dann bis 2012 als Kin-
dergarten und seitdem durch die Vereine von Crispendorf.

Das Gebäude gliedert sich in 4 Klassenräume mit einer 
Größe von je 52 m², Werkraum 28,9 m², Abstellraum 12,93 m², 
ehemaliger Sanitärbereich des Kindergartens 21,45 m² so-
wie Treppenhaus und Sanitäreinrichtungen und Abstell-
raum im Kellergeschoss. Außerdem gehört zum Gelände 
eine kleine Sporthalle und ein Schuppen, ein gepflasterter 
Schulhof.
Die Fenster des Schulgebäudes wurden 2008 komplett er-
neuert.

Bodenrichtwert: 15,00 € je/qm  = 10.605,00 €

Mindestgebot:  30.000,00 €

Das Kaufangebot muss folgendes enthalten: Käufer, Kauf-
preis, kurze Erläuterung der künftigen Nutzung.
Die Angebote sind bis zum 30.09.2021 in der Stadtver-
waltung Schleiz, Bahnhofstr. 1 in 07907 Schleiz in einem 
verschlossenen Umschlag mit dem Kennwort „Ehemalige 
Grundschule Crispendorf“ abzugeben. Nähere Auskünfte 
erhalten Sie in der Stadtverwaltung Schleiz, Amt für Wirt-
schaft/Stadtmarketing, Telefon: 03663/4804-145 oder 
4804-146.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um die Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten. Die Entscheidung über den Verkauf trifft 
der Stadtrat der Stadt Schleiz. Die Stadt Schleiz ist nicht ver-
pflichtet, an einen bestimmten Bieter zur verkaufen bzw. an 
den Höchstbietenden oder überhaupt zu verkaufen.
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In den letzten Jahren hat der Gedanke, die Natur als letzte Ru-
hestätte zu wählen, immer mehr Anklang gefunden. Ab August 
2021 werden nunmehr auch im Wald- und Naturfriedhof Saa-
le-Orla Beisetzungen unter Bäumen möglich sein. Der Wald- 
und Naturfriedhof ist einer der wenigen privat verwalteten und 
familiengeführten Bestattungswälder in Deutschland, der die-
se alternative Form der Bestattung anbietet. Lichtdurchflutete 
Laubbäume und Nadelbäume, wunderschöne Wanderwege 
und das Rauschen der Blätter im Wind – diese einmalige Atmo-
sphäre im Wald wenige hundert Meter oberhalb der Bleiloch-
talsperre war für Constantin v. Reitzenstein, Eigentümer des 
Burgkwaldes und Betreiber des Bestattungswaldes, Ursprung 
der Idee eines Bestattungswaldes rund um die Bleiberge. Ruhe 
und Abgeschiedenheit inmitten einer Mischung aus jungen und 
alten Bäumen bieten hier ideale Voraussetzungen für eine na-
turnahe Beisetzung. Mit Übernahme der Trägerschaft durch 
die Stadt Schleiz und der Genehmigung durch den Saale-Or-
la-Kreis kann der Wald- und Naturfriedhof nach Abschluss der 
Pflege und Bauarbeiten im September eröffnet werden. Eine 
feierliche Einweihung folgt dann im Herbst. Vor Ort wird sich 
Frau Burjakow-Schneider, die bereits über viel Erfahrung aus 
der Verwaltung des Wald- und Naturfriedhof Frankenwald in 
Naila und Issigau verfügt, mit viel Liebe zum Detail um diesen 
neuen Wald- und Naturfriedhof und dessen Verwaltung küm-
mern. Besonders wichtig ist ihr dabei das persönliche Gespräch 

Wald- und Naturfriedhof Saale-Orla:  
Bestattungen unter Bäumen im Ostthüringer Schiefergebirge

mit Angehörigen und Interessierten. Als Begräbnisstätten für 
biologisch abbaubare Urnen können sich Interessierte für Ge-
meinschaftsgrabstellen (1 Grabstelle) oder auch Partner- und 
Familiengrabstätten (4 Grabstellen) entscheiden. Entsprechend 
der Grabstätte können Laufzeiten für eine Dauer von 15 bis zu 
40 Jahren gewählt werden. Eine dezente Namenstafel mit Ge-
burts- und Sterbedatum kennzeichnet die jeweilige Grabstelle. 
Als Besonderheit dieses Bestattungswaldes ist hervorzuheben, 
dass es hier auch eine Möglichkeit der Mensch-Tier-Bestattung 
geben wird. Diese Form der Beisetzung mit seinem Haustier ist 
in den letzten Jahren immer gefragter. Der WNF-Saale-Orla wird 
einer der wenigen Bestattungswälder in Deutschland und der 
Einzige in Thüringen sein, der diese Alternative bietet. Der Wald- 
und Naturfriedhof Saale-Orla liegt genau zwischen der Bleiloch-
talsperre und dem „Parkplatz Isabellengrün“. Die Zuwegung des 
Wald- und Naturfriedhof befindet sich – von der Bleilochtalsper-
re kommend – rechter Hand und wird nach der Eröffnung gut 
ausgeschildert sein. Kostenlose Führungen finden jeden zweiten 
Mittwoch um 10 Uhr sowie an einigen ausgewählten Samstagen 
ebenfalls um 10 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Weiterführende Informationen zu den Führungen und den 
Standort werden Sie unter www.wnf-saale-orla.de erhalten. Bit-
te beachten Sie, dass die Website voraussichtlich erst Anfang 
September online sein wird. Vorab können Sie sich gerne tele-
fonisch unter der Nummer 036651/385931 informieren. 

FIRMEN ABC
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Die komplexe Sanierungsmaßnahme Bürgerteich beinhaltet 
die Sanierung und Neutrassierung des verrohrten Hainbachka-
nals im Planbereich sowie die Sanierung und Neugestaltung der 
gesamten Freianlage mit den Funktionsbereichen: Spiel- und 
Erlebnisbereich für Kinder, Ruhezonen zur Entspannung und 
Kommunikation sowie einem Pkw-Parkplatz, mit öffentlicher 
WC-Anlage, Treppenanlage zur Straße Am Graben und Aufent-
halts- und Aussichtplattform. 

Alle Funktionsbereiche werden durch neue Wege miteinander 
verbunden. Nach öffentlicher Ausschreibung sowie Bauleis-
tungsvergabe durch den Stadtrat der Stadt Schleiz, konnte am 
12. Juli mit der Neutrassierung des Hainbachkanals begonnen 
werden. 

Im Beisein der Staatssekretärin des Thüringer Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft, Frau Susanna Karawanskij, 
wurde symbolisch der 1. Spatenstich, am 20. Juli, vollzogen. 

Die Gesamtmaßnahme wird mit Fördermitteln des EFRE-För-
derprogramms 2014-2020 finanziell unterstützt. Die Entwurfs-
planung kann unter https://schleiz.de/wirtschaft-und-bauen-/
bauen-und-stadtentwicklung/stadtsanierung.html online abge-
rufen werden.

Beginn Baumaßnahme  
Sanierung Hainbachkanal und Umgestaltung Bürgerteich

Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
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Veröffentlichung  
der Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der 
kreisfreien Stadt Jena hat zum Stichtag 31.12.2020 auf Grund-
lage der Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte 
ermittelt und veröffentlicht.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen 
(Bodenrichtwertgrundstück).

Im Geoportal Thüringen (www.geoportal-th.de) sind die 
Bodenrichtwerte landkreisweise oder thüringenweit im Sha-
pe-Format erhältlich. In eigene Geoinformationssysteme kön-
nen die Daten auch als Web Map Service (WMS) bzw. als Web 
Feature Service (WFS) integriert werden. Der Freistaat Thürin-
gen gestattet die kostenfreie kommerzielle und nichtkommer-
zielle Weiterverwendung der Bodenrichtwerte.

Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BO-
RIS-TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenricht-
werte-th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte Auskunft über die Bodenricht-
werte erhalten.

Anschrift:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der 
kreisfreien Stadt Jena
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck

Als zukunfts- und wachstumsorientiertes Unternehmen leistet die 
Uniprox GmbH & Co. KG mit ihren Produkten und Versorgungskon-
zepten im Bereich prothetischer Passteile, Orthesen und Materia-
lien einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit und zur Steigerung des Wohlbefindens. Unser Ziel 
ist es, unsere derzeitige Marktposition kontinuierlich auszubauen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitraum in unserer Firmenzent-
rale in Zeulenroda-Triebes/Thüringen einen 

Produktmanager Prothetik (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 
• Verantwortung für die Steuerung und Überwachung der Pro-

duktlebenszyklen von der Entwicklung bis zur Einführung
•	 Entwicklung	von	erfolgsorientierten,	länderspezifischen	Pro-

duktkonzepten	unter	Berücksichtigung	der	MDR
• Teilnahme und Vorbereitung von Produktschulungen und 

Workshops	sowie	Messen	
•	 Durchführung	von	Anwendungstests	unserer	Produkte	sowie	

die	Begleitung	der	Versorgung	von	Patienten
•	 Kompetenter	Ansprechpartner	für	interne	Schnittstellen	und	

externe Kunden und Partner
•	 Stammdaten-	und	Preislistenpflege

Ihr Profil:
•	 abgeschlossene	Ausbildung	zum	Orthopädietechniker	gerne	

Meister	in	Verbindung	mit	mehrjähriger	Berufserfahrungen	
und	Affinität	zu	betriebswirtschaftlichen	Zusammenhängen

•	 Erfahrung	in	der	Versorgung	von	Patienten	ist	wünschenswert
•	 Ausgeprägte	Team-	und	Kommunikationsfähigkeit
• Englischkenntnisse wünschenswert
•	 Gute	MS	Office-Kenntnisse

Wir bieten:
•	 herausfordernde	Aufgaben	in	einem	spannenden	Arbeitsumfeld
•	 individuelles	Einarbeitungsprogramm	zugeschnitten	auf	Ihr	Profil
•	 kollegiales	Arbeitsklima,	kurze	Kommunikationswege
• marktgerechte Vergütung und umfangreiche Sozialleistungen

Wenn	Sie	ein	innovatives,	modernes	Unternehmen	mit	interessan-
ten	Aufgabenstellungen	reizt,	freuen	wir	uns	auf	Ihre	aussagekräf-
tigen	Bewerbungsunterlagen.	Bitte	senden	Sie	diese	unter	Angabe	
Ihres	möglichen	 Eintrittstermins	 sowie	 Ihrer	 Gehaltsvorstellungen	
an Herrn Ingo Schneider (E-Mail: bewerbung@uniprox.de).	 Wir	
freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung!

Uniprox	GmbH	&	Co.	KG
Heinrich-Heine-Str.	4
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel.:	036628-663310	
www.uniprox.de

STELLENMARKT
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Wie bereits im Amtsblatt 06/2021 erwähnt, wurden im Früh-
sommer zur Verschönerung des Stadtbildes in der Parkanlage 
unterhalb der Star-Tankstelle zwei Hochbeete und in der Hofer 
Straße hinter der Haltebucht ein Blumenbeet von Mitarbeitern 
des städtischen Bauhofes errichtet und von der Stadtgärt-
nerei Schleiz bepflanzt. Nun haben sich zwei sechste Klassen 
des Staatlichen Gymnasiums „Dr. Konrad Duden“ Schleiz im 
Rahmen eines Projektes zur Pflege dieser Beete bereiterklärt 
und eine Patenschaft übernommen. Die Schüler werden sich 
zukünftig um die Pflege und Säuberung der Bepflanzungen 
kümmern und unter anderem Wildkraut, Laub und Unrat ent-
fernen sowie Bodenlockerungen vornehmen. Für die Durchfüh-
rung der Arbeiten hat die Stadtverwaltung den Kindern einige 
Gartengeräte wie Haken und kleine Schaufeln überlassen. Des 
Weiteren hat das Gymnasium den Schülern einen Laubsack ge-

Junges Engagement für mehr Blumenschmuck

Bürgermeister Marko Bias und Stephan Besser (Infrastrukturverwaltung) 
mit den neuen Paten des Blumenbeetes in der Hofer Straße 
Foto: Elfi Heller - Staatlichen Gymnasiums „Dr. Konrad Duden“ Schleiz

Bürgermeister Marko Bias mit den neuen Paten der Hochbeete im Park 
unterhalb der Star-Tankstelle Foto: Elfi Heller

Bürgermeister Marko Bias und 
Direktorin Elfi Heller bei der Un-
terzeichnung der Patenschafts-
verträge
Foto: Stadtverwaltung Schleiz

sponsert. Einzig das Wäs-
sern wird weiterhin die 
Stadt übernehmen.

Wir freuen uns über das 
Engagement und hoffen 
darauf, bald noch weitere 
Patenschaften abschließen 
zu können.

Auch eines der Beete im 
Schlosspark darf sich über 
Paten freuen.
Yvonne und Stefan Beck 
aus Schleiz unterstützen die 
Aktion der Stadtverwaltung 
und haben ihr Beet mit de-
ren Einvernehmen schon 
vor einiger Zeit selbst und 

mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Neben den Bepflanzungen 
lassen sich auch verspielte Dekorationselemente und zum 
Nachdenken einladende Sprüche bestaunen. Ein Besuch dort-
hin lohnt sich und zeigt, wie einfach es sein kann, seiner Stadt 
einen individuellen Stempel aufzudrücken und sie ein klein we-
nig lebenswerter zu gestalten.

Grünes Kleinod im Schlosspark

Fotos: Yvonne Beck

Wir freuen uns über 
das Engagement so-
wie über das neuge-
schaffene Kleinod. 

Informationen zu 
möglichen Paten-
schaften gibt es im 
Amt für Infrastruktur-
verwaltung bei Herrn 
Besser unter
besser@schleiz.de 
oder 03663/4804-118.

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
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Fundstück aus dem Stadtarchiv
Die Schleizer Hofjungfrau / R. Hänsel, Schleiz

Durch den Dreißigjährigen Krieg waren die Sitten, auch im per-
sönlichen Verkehr, stark verwildert. Deshalb erließen die Fürs-
ten und Herren für ihre Höfe Ordnungen um, nötigenfalls durch 
Strafen, Anstand und Sitten wieder Geltung zu verschaffen. So 
erließ auch Heinrich der IX jüngerer Reuß zu Schleiz 1648 eine 
Hofordnung, die in 20 Punkten genaue Vorschriften gab und 
jedes Jahr „in allgemeiner Versammlung unseres Amtsmanns, 
Schössers (Beamte die häufig das Richteramt ausübten), an-
dere Offizianten und sämtliche Hofdiener“ vorgelesen werden 
musste. Da die Verwilderung besonders die Tafel- und Tisch-
sitten betraf, erließ er daneben noch eine besondere Tischord-
nung, für deren Verstöße als Strafe 3 Pfennige in die Büchse 
für die Armen, das „Anhängen der Jungfrau“ oder die „Pritsche“ 
festgesetzt war.
Die „Jungfrau“ war wohl eine hölzerne, bemalte Frauenfigur, die 
der Übeltäter um den Hals gehängt erhielt und mit der noch 
andere Gebräuche bei der Tafel verbunden waren. Sie muss 
jedoch schon früher am Schleizer Hof bestanden haben, denn 
1632 erhielt der Maler Paul Keil 1 Gulden 5 Groschen „von einer 
Hofjungfrau, so in die Schleizer Hofstuben zu kommen, zu ma-
len“. Nach ihr führte die Tischordnung ihren Namen
Schleizer Hofes-Jungfrau-Ordnung (umgewandelt in neu-
deutsche Sprache von I.M.)
Jeder der an diesen Hof kommt oder hier dient, soll sich gut 
und gehorsam verhalten. Bei schlechten Benehmen folgt eine 
Strafe, die Jungfrau anhängen und drei Pfennige in die Büchse. 
Ist die Übertretung für Gäste und Personal zu groß muss man 
die Pritsche dulden und noch mehr in die Büchse legen. 
Die Ordnung beinhaltet unter anderen folgendes: 
1. Fluchen und Gotteslästerung ist verboten sowie auch,
2. eine Pflicht für ein stilles und andächtiges Gebet von An-

fang bis Ende.
3. Die Jungfrau soll man mit ihrem Namen nennen und sich 

nicht belustigen darüber oder sich wehren,
4.  auch dem Bestraften nicht verspotten oder auslachen ...
7. Tischbenehmen ist Pflicht, kein Kleckern auf das Tischtuch 

oder Gläser zerbrechen…
10. Es soll auch die Jungfrau und Geldbüchse alle Weihnachten, 

Neujahr, Ostern und Pfingsten über alle Tische getragen 
werden und jeder soll das einwerfen, was er vermag, um 
die Armut zu bekämpfen.

Es gibt 11 Punkte in dieser Jungfrauenordnung (Tischordnung). 
Wie ernst es den Reußen mit diesem Schriftstück war, beweist 
die eigenhändige Unterschrift des Fürsten und dass an der 
schwarz-gelben Schnur hängende Siegel.

erschienen im „Thüringer Fähnlein 1936 Heft 9“ gefunden von 
Ingo Möckel (Stadtarchiv Schleiz)

Foto: Weißer 
Saal, Schloss 
Schleiz, dort 
spielten sich viele 
historische Ereig-
nisse ab)

STELLENMARKT
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Semesterstart am 13. September
Am 13. September 2021 beginnt das neue Semester Herbst | 
Winter 2021. Das aktuelle Programm der Volkshochschule Saa-
le-Orla-Kreis wurde am 30. Juli 2021 im Amtsblatt des Saale-Or-
la-Kreises und auf der Internetseite der Volkshochschule ver-
öffentlicht. Sie haben die Wahl aus über 200 Kursen, Vorträgen 
und Workshops. Schauen Sie doch mal rein! 
Die Anmeldung ist ganz bequem online, per E-Mail oder tele-
fonisch möglich.

ANMELDUNGEN SIND MÖGLICH:
• Online: www.vhs-sok.de/kurse
• Per E-Mail:  anmeldung@vhs-sok.de

• Per Telefon: für Pößneck   03647/448144
  für Schleiz   03663/4248282

Themenmonat  
Stadtbibliothek Schleiz 

Alle Kinder lernen lesen

Die Ferien sind vorbei, die Schule beginnt und das bringt viele 
Neuanfänge – nicht nur für die neuen ABC-Schützen, sondern 
auch für deren Eltern und alle 
Kinder, die die Schule nach 
den Sommerferien wechseln. 
Wir haben für jeden etwas 
in Petto: Egal, ob du gerade 
Lesen und Schreiben lernen 
willst, oder neue Freunde fin-
den möchtest. Egal, ob Sie 
einen launischen Teenager in 
den Unterricht schicken wol-
len oder zu Hause dicke Kro-
kodilstränen der Kindergar-
tenzeit nachgeweint werden. 
Wir haben Lernhilfen, Ratgeber, Vorlesegeschichten und Ideen 
für die Zeit am Nachmittag, nach der Schule. 
Überzeugen Sie sich selbst von unseren vielfältigen Angeboten 
– Bücher, CDs, DVDs und Blu-rays, Tonie-Figuren, Spiele und tip-
toi-Medien. Bei uns ist für Jeden etwas dabei.
PS: Wer die „FamilienKarteThüringen“ erhalten hat, kann von 
den Gutscheinen seinen Jahresbeitrag bezahlen oder sich ganz 
neu anmelden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Das Bibliotheks-Team

Foto: Stadtverwaltung Schleiz

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
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Der Crispendorfer Ortsteilbürgermeister Andy Enterlein und 
der Ortsteilrat übernehmen eine Patenschaft über die Pflege 
des neu gestalteten Spielplatzes.
Bürgermeister Marko Bias, Ortsteilbürgermeister Andy Enter-
lein sowie dem Ortsteilrat Crispendorf war es eine besondere 
Freude, den Kindern den neu gestalteten Kinderspielplatz im 
feierlichen Rahmen am 23.07.2021 zur Nutzung zu übergeben.

Der Crispendorfer Ortsteilrat 
äußerte im Juni 2020 die Bitte 
an die Stadtverwaltung Schleiz, 
mit neuen Spielgeräten die At-
traktivität und den Zuspruch für 
den Kinderspielplatz zu erhö-
hen. Der bestehende alte Spiel-
platz wurde zu tiefsten DDR-Zei-
ten „angelegt“.  Er entsprach 
nicht mehr den Vorschriften, 
war nicht mehr zeitgemäß  und 
stark sanierungsbedürftig. 
Trotz der coronabedingt an-

gespannten Haushaltslage konnte die Stadt Schleiz finanzielle 
Mittel zur Verfügung stellen. Dazu kam der glückliche Umstand 
der Mehrwertsteuerreduzierung. Die vom damaligen Ortsteil-
bürgermeister Marc Klethe und dem Ortsteilrat gemeinsam 
ausgewählten Spielgeräte wurden 2020 von der Abteilung Inf-
rastrukturverwaltung der Stadtverwaltung Schleiz ausgeschrie-
ben und angeschafft. Zu den ausgewählten Spielgeräten gehö-
ren von der Fa. espas GmbH aus Kassel eine Turmkombination, 
ein Maxi Kletterspiel, eine Zwergenwerkstatt, ein Federspiel, 
eine Wippe, eine Zweierschaukel, ein Fahrradständer und eine 
Sitzgruppe. Von der Fa. Sport-Thieme GmbH wurden ein Volley-
ballnetz mit Bodenhülsen und zwei Kleinfeldtore ausgewählt.
Die Kosten für die Spielgeräte belaufen sich auf knapp 24.000 €. 
Im April 2021 konnten die Montageleistungen, die Herstellung 
der vorgeschriebenen Fallräume mit Spielsand und -kies,  die 
Tiefbau-, Betonier-, Erdarbeiten und die Anpassung der Gelän-
deoberfläche nach einem Ausschreibungsverfahren an die Fa. 
C.O. Landschaftsbau und Mietservice, Inh. Christian Oehler aus 
Möschlitz, im Wert von ca. 20.000 € vergeben werden. 
Am 06.07.2021 erfolgte durch einen Sachverständigen des In-
genieurbüros Arbeitssicherheit Brückner und Henke GbR aus 
Saalfeld die Abnahmeprüfung.

Information  
des Betreuungsvereins 

Schleiz e.V.
Der Betreuungsverein Schleiz e.V. bietet am 08.09.21 
um 16:30 Uhr eine Weiterbildungsveranstaltung für 
Ehrenamtliche, Familienbetreuer und Interessierte 
an. Über folgendes Thema wird referiert: „Grund-
lagen der Vermögenssorge/Tipps bei der Erstellung 
des Vermögensverzeichnisses und Rechnungsle-
gung“. Die Veranstaltung findet in der Begegnungs-
stätte des Behindertenverbandes in der Oettersdor-
fer Straße 18a in Schleiz statt. 

Kakteenschau zu  
Ehren Alwin Bergers
Zum 150. Geburtstag des Botanikers 
Alwin Berger lädt der Bürgerverein 
Möschlitz in die Wisentahalle ein. Am 
28. und 29. August werden dort neben 
einer Ausstellung zum Werdegang des 
Botanikers unter anderem auch eini-
ge der Pflanzen zu sehen sein, denen 
Berger sich in seiner wissenschaftli-
chen Arbeit widmete. Kakteenfreunde 
aus der näheren und weiteren Um-
gebung geben Einblick in ihre Kak-
teen- und Sukkulentensammlungen. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, 
selbstgezogene Pflanzen von ihnen zu 
erwerben. Die Ausstellung wird am 
28. August um 10 Uhr eröffnet und ist 
am Samstag bis 18 Uhr, am Sonntag 
von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Im Ortsteil Crispendorf wurden durch Bürgermeister Marko Bias  
neue Spielgeräte an die Kinder übergeben. 

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz
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BAUEN UND WOHNEN

GLÜCKWÜNSCHE

STERBEFÄLLE IM JULI 2021

Im Monat Juli 2021
haben auf dem Standesamt Schleiz, Saale-Orla-Kreis,

die folgenden Paare die Ehe geschlossen: 

Stephan Roth und Nicole Roth geb. Zeh 
Oberböhmsdorf

Philipp Kaufmann und Susann Kaufmann geb. Halter 
Schleiz

Christian Seidel und Julia Seidel geb. Alt 
Göschitz

Michael Burkhardt und Mandy Burkhardt geb. Kieke 
Moßbach

Patrick Gruber und Tina Gruber geb. Kuhnke 
Schleiz

Maik Göller und Melanie Göller geb. Riedl 
Schleiz

Roy Metzner und Nadine Metzner geb. Geilert 
Schleiz

Adrian Redel und Franziska Redel geb. Spindler 
Hummeltal

David Hofmann und Jessica Hofmann geb. Zacher 
Miesitz

Ralf Schüler und Karolin Schüler geb. Ruß 
Chursdorf

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.

Sibylle Kamprad geb. Hahn Schleiz   75
Marion Schwarz geb. Berger Schleiz   65
Hans-Heinrich Reuter Zeulenroda-Triebes 84
Liane Körner Schleiz   81
Doris Dangelmayr geb. Lechler Schleiz   75
Ingeborg Kriese geb. Oertel Lössau   85
Friedhold Fröhlich Künsdorf   89
Rudi Rienäcker Görkwitz   88

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

Im Monat April 2021
wurde die Geburt folgender Kinder 

im Standesamt Schleiz, Saale-Orla-Kreis,
beurkundet

15.04.     Hanniken Rudi Walter Burkhardt     Schleiz

Die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.
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Die Stadt Schleiz trauert um

Hans-Heinrich Reuter.
Herr  Reuter gehörte von 1990 bis 1996 

und von 2004 bis 2009 dem Stadtrat der 
Stadt Schleiz an.

Von 1996 bis 2000 war er als 
Geschäftsführer der Schleizer 

Wohnungsgesellschaft mbH tätig.

Der Stadtrat und die Bürger werden Ihn als 
überaus engagierten und viel geschätzten 

Bürger in Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Die Stadt Schleiz Der Stadtrat 
Der Bürgermeister der Stadt Schleiz

Schleiz, im Juli 2021

Hof – Selb – Naila

Sanitätshaus

Treppenlifte: günstig oder kostenlos!

SanitätshausSanitätshausSanitätshaus

Gratis Beratung über Zuschüsse 
09281-7779777

Einbau 
innerhalb 

4 Wochen!
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Sommerparty und Schleizer MODE-COCKTAIL 
Nach der coronabedingten Absage, soll 
es in diesem Jahr wieder am Vorabend 
der Schleizer Modenacht eine Sommer-
party auf dem Neumarkt geben. Eine 
erste erfolgreiche Aufl age gab es im Jahr 
2019 als mehrere Tausend Besucher die 
Veranstaltung u. a. mit Melanie Müller 
und Abfahrt Lederhose besuchten. Auch 
in diesem Jahr wird es am Vorabend der 
Modenacht, also am Freitag, den 27. Au-
gust eine Sommerparty mit Musik und 
Partystimmung auf dem Neumarkt ge-
ben. Trotz mancher Corona-Maßnahmen 
und fehlender Planungssicherheit ist die 
Stadtverwaltung Schleiz gewillt gemein-
sam mit den Mitgliedern des Handels- 
und Gewerbevereins ein Fest auf dem 
Neumarkt zu organisieren. Mit der Som-
merparty soll der Schleizer Modenacht 
keine Konkurrenz gemacht werden, son-
dern die Schleizer und Gäste zum Feiern 
und Tanzen auf den Neumarkt eingela-
den werden. Im Vordergrund stehen viel 
Musik und sommerliche Partystimmung. 
Dem Veranstalter ist bewusst, dass nicht 
alle Musikgeschmäcker getroff en werden 
können. Ziel bleibt es national und re-
gional bekannte Künstler gleichermaßen 
auftreten zu lassen. Der Handels- und 
Gewerbeverein e. V. und die Stadtver-
waltung Schleiz arbeiten bei der Organi-
sation der Veranstaltungen eng zusam-
men, sodass die Infrastruktur wie Bühne 
und Stände gemeinsam genutzt werden 
können. Der Startschuss zur 2. Schleizer 
Sommerparty wird ein ebenso aufse-
henerregendes wie ohrenbetäubendes 
Spektakel sein: um 18.00 Uhr werden die 
Böllerschützen aus Blankenberg die Ver-
anstaltung auf dem Neumarkt eröff nen. 

Zum musikalischen Auftakt spielt eine 
Stimmung aufbauende Blaskapelle. Die-
se wird den Schleizern und Gästen richtig 
einheizen. Auf der Open-Air-Bühne auf 
dem Neumarkt übernimmt danach Alex 
K. das DJ-Pult und stimmt auf den Haupt-
act musikalisch ein. Heiße Partystim-
mung und Sommervibes verbreitet ab 22 
Uhr die Sängerin Loona. Mit Sommerhits 
wie Bailando, Vamos a la Playa oder Bra-
zil bringt die taff e Niederländerin jeden 
Partymuff el zum Mittanzen. Nach dem 
Auftritt von Loona kann das Publikum mit 
DJ Alex K. die Freitagnacht zu Ende feiern. 
Einheimische Gastronomen sorgen für 
zünftige Durstlöscher und leckeres Essen. 
Der Eintritt zur Schleizer Sommerparty ist 
übrigens frei. 

Foto: Sven Doelle
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mit ihren Ortsteilen Burgk, Burgkhammer, Crispendorf, Dörfl as, Dröswein, 
Erkmannsdorf, Gräfenwarth, Grochwitz, Isabellengrün, Langenbuch, Lössau,  
Möschlitz, Oberböhmsdorf, Oschitz, Wüstendittersdorf

01522 88 171 48

Die Stadt Schleiz sucht Händler  
für den Weihnachtsmarkt 2021

Traditionell findet am 1. Advent, in diesem Jahr 
vom 26. bis 28. November, der Schleizer Weih-
nachtsmarkt statt. Der Markt ist am Freitag von 
17.00 bis 22.00 Uhr, Samstag von 12.00 bis 22.00 
Uhr und am Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr ge-
öffnet. Am Sonntag ist in Schleiz verkaufsoffener 
Sonntag. Neben vielen Leckereien und Glühwein 
soll ein buntes Warenangebot verkauft werden. 
Die Stadtverwaltung freut sich über zahlreiche 
Bewerbungen von Händlern. Das Bewerbungs-
formular gibt es auf der Homepage der Stadt 
Schleiz.
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VERANSTALTUNGSKALENDER SEPTEMBER 2021
Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Veranstalter

28.-29.08. Kakteenschau zu Ehren des Botanikers Alwin 
Berger Schleiz, Wisentahalle Bürgerverein Möschlitz e.V.

04.09. Fahrtag der Wisentatalbahn Schleiz, Bahnhof Schleiz West Förderverein Wisentatalbahn e.V.
04.09. 16:00 Kleines Orgelkonzert Schleiz, Bergkirche Kirchenkreis Schleiz
05.09. 14:00 Blasmusikfest Schleiz, Heinrichsruher Park Stadtverwaltung Schleiz

08.09. 16:30 Weiterbildungsveranstaltung für Ehrenamt-
liche, Familienbetreuer und Interessierte

Schleiz, Begegnungsstätte des 
Behindertenverbandes in der 
Oettersdorfer Straße 18a

Betreuungsverein Schleiz e.V.

11.09. Fahrtag der Wisentatalbahn Schleiz, Bahnhof Schleiz West Förderverein Wisentatalbahn e.V.
11.09. 16:00 Kleines Orgelkonzert Schleiz, Bergkirche Kirchenkreis Schleiz

12.09. ganz-
tägig 60. Oldtimer-Teilemarkt Schleiz, Fahrerlager Ober-

böhmsdorf Lutz Heidrich

12.09. 10:00 Spätsommerwanderung für alle Sinne rund 
um Schloss Burgk Schleiz, Burgk Thüringer Schiefergebirge Obere Saale

18.09. Fahrtag der Wisentatalbahn Schleiz, Bahnhof Schleiz West Förderverein Wisentatalbahn e.V.
18.09. 08:00 Asphalt-Driftkurs Schleiz, Schleizer Dreieck funtracks
18.09. 14:00 Märchenfahrten Schleiz, Ferienland Crispendorf Ferienlandeisenbahn e.V.
18.09. 16:00 Kleines Orgelkonzert Schleiz, Bergkirche Kirchenkreis Schleiz
19.09. 10:00 Märchenfahrten Schleiz, Ferienland Crispendorf Ferienlandeisenbahn e.V.
20.09. 10:00 Fahrten mit der Ferienlandeisenbahn Schleiz, Ferienland Crispendorf Ferienlandeisenbahn e.V.
25.09. Fahrtag der Wisentatalbahn Schleiz, Bahnhof Schleiz West Förderverein Wisentatalbahn e.V.
25.09. 16:00 Kleines Orgelkonzert Schleiz, Bergkirche Kirchenkreis Schleiz
25.09. 16:00 Herbstfeuer Schleiz, Sportplatz Oschitz Sportgemeinschaft "Bergland" e.V.

26.09. 17:00 Live Multivision: "Weltsichten - 30 Jahre da-
nach" - Axel Brümmer & Peter Glöckner Schleiz, Wisentahalle Kreissparkasse Saale-Orla

30.09. 20:00 Festival der Travestie - Die Jubiläumsgala - 30 
Jahre Maria Crohn Schleiz, Wisentahalle derks entertainment & management

Veranstaltungen aus der Region

05.09. 17:00 Duo mariamagdalena – Akkordeon und 
Gitarre Hirschberg, Gerberstraße 16 „Villa Novalis Akademie“ e. V.

12.09. 17:00 „Die Frau Capellmeisterin Anna Magdalena 
Bach“ – Vortrag Hirschberg, Gerberstraße 16 „Villa Novalis Akademie“ e. V.

26.09. 17:00 Klavier-Duo „Gut gelaunt mit zwanzig Fin-
gern“ Hirschberg, Gerberstraße 16 „Villa Novalis Akademie“ e. V.

Außerdem haben für Sie geöffnet:

Bergkirche Schleiz
Montag + Mittwoch + Freitag + Samstag + 
Sonntag jeweils 14.30 - 16.30 Uhr 

Führungen sind unter Voranmeldung 
gern möglich. 03663/422342

Museum im Rutheneum
Mi und Sa 15:00 - 17:00 Uhr

Freibad „Wisenta-Perle“ Schleiz 
bis 15. Sept. täglich 10:00 - 20:00 Uhr

Museum Schloß Burgk 
Di - So 10:00 - 18:00 Uhr

Saaleturm Burgk
Täglich 08:00 - 21:00 Uhr 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung 
der aktuellen Covid-19-Pandemie sind 
Änderungen vorbehalten! 

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

KIRCHENMITTEILUNGEN
Kirchengemeinde Crispendorf

GOTTESDIENSTE 
15. August Kirche Dörflas  14:00 Uhr
22. August Kirche Crispendorf 10:00 Uhr 

Kirchenchor Crispendorf Kirche dienstags, 19:00 Uhr
Es wird den aktuellen Coronavorschriften entsprechend per-
sönlich eingeladen! Es ist geplant, in zwei kleinen Gruppen zu 
proben: von 19:15 bis 19:45 Uhr und von 20:00 bis 20:30 Uhr!
Hinweis:
Anleitung zum einfachen musikalischen Begleiten der Gottes-

Informationen finden Sie jederzeit unter:
www.schleiz.nak-nordost.de & www.nak-nordost.de

Zu allen Zusammenkünften ist jeder Interessierte herzlich 
eingeladen. 

Anschrift des Gemeindezentrums:
Oschitzer Str. 13 · 07907 Schleiz, Tel. 03663/400462

Neuapostolische Kirche Schleiz

dienste unentgeldlich nach persönlicher Terminvereinbarung 
mit Kantor Friedemann Fischer.
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KIRCHENMITTEILUNGEN

GOTTESDIENSTE 
jeweils 9.00 Uhr: 29.08., 05.09., 12.09., 19.09., 26.09.

GEBETSKREIS 
jeweils 19.30 Uhr: 30.08., 13.09., 21.09., 27.09.

FRAUENFRÜHSTÜCK 
jeweils 9.00 Uhr: 01.09., 08.09., 15.09., 23.09., 29.09.

GEBET FÜR STADT UND LAND
jeweils 19.30 Uhr:  06.09.,

ERNTEDANKGOTTESDIENST
9.00 Uhr:  03.10.

SENIORENNACHMITTAG
15.00 Uhr: 24.09.

GOTTESDIENSTE 
AWZ Schleiz, Löhmaer Weg 2
So. 12.09.21 10.00 Uhr 
So. 26.09.21 10.00 Uhr

GEBETSTREFFEN 
AWZ Schleiz, Löhmaer Weg 2
So. 19.09.21 10.00 Uhr

HAUSKREISABENDE: 
Fam. H. Butz, Oettersdorf, Holzmühle 2a
Fr. 17.09.21 19.30 Uhr 
Fr. 01.10.21 19.30 Uhr 

GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 29. August 2021 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 05. Sept. 2021 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 12. Sept. 2021 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 19. Sept. 2021 10:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 26. Sept. 2021 10:30 Uhr Heilige Messe
Erntedank
Sonntag, 03. Okt. 2021 10:30 Uhr Heilige Messe

Ev.-methodistische Kirche Schleiz

Katholische Kirche St. Paulus Schleiz

Ev.-Lutherische Kirchgemeinde Schleiz

EFG Schleiz

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 05.09.21
09.00 Oschitz
09.00 Lössau
10.00 Schleiz, Stadtkirche
10.00 Kirschkau
Sonntag, 12.09.21
08.30 Mönchgrün
09.00 Oberböhmsdorf
10.00 Schleiz, Stadtkirche, Schulanfangsgottesdienst
Dienstag, 14.09.21
17.00 Schleiz, Stadtkirche, Startstunde für Konfirmanden
Samstag, 18.09.21
17.30 Kirschkau, Orgelandacht mit Matthias Grünert, Kantor 
der Frauenkirche Dresden
Sonntag, 19.09.21
10.00 Schleiz, Bergkirche, Katholischer Gottesdienst- Primiz
Dienstag, 21.09.21
17.00 Schleiz, Stadtkirche, Startstunde für Vorkonfirmanden
Sonntag, 26.09.21
08:30 Oschitz, Erntedankgottesdienst
10.00 Oberböhmsdorf, Familiengottesdienst zum Erntedank
10.00 Schleiz, Bergkirche, Gottesdienst mit Taufe

In den Gemeinden Möschlitz, Oschitz, Gräfenwarth und 
Grochwitz beachten sie bitte die Aushänge.

BERGKIRCHE
- jeden Samstag 16.00 Uhr das „Kleine Orgelkonzert“
- 18. September 16.00 Uhr Orgelkonzert mit Kantor der Frau-

enkirche Dresden, Matthias Grünert
-  „offene Kirche“ für Besucher am Montag, Mittwoch und 

Freitag, sowie am Wochenende von 14.30-16.30 Uhr.

Gruftführungen September zum Tag des offenen Denkmals, 
am 12.09.21 um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr.
Führungen in Bergkirche und Gruft bitte anmelden im Kirchen-
büro unter 03663/422342 oder per Mail evkircheschleiz@gmx.de

GRUPPEN UND KREISE
Gemeindenachmittag 
Kirschkau: 08.09. 15.00 Uhr im Pfarrgarten
Lössau:   15.09.  15.00 Uhr im Gasthof „Zur Eiche“
Gesprächskreis 
Oberböhmsdorf: 16.09. 19.00 Uhr im Turmzimmer

MICHAELISHAUS
Jeden Dienstag  10.15 Uhr Hausandacht

KRANKENHAUS SCHLEIZ
Andachten im Patientengarten / Foyer 
ab September 19 Uhr 14-tägig

Aktuelle Informationen über Öffnungszeiten und 
Veranstaltungen unserer Evang. Kirchengemeinde finden sie 

auf www.evangelische-kirche-schleiz.de

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Schleiz

Kontaktdaten der Pfarrei Sankt Paulus:
Katholische Pfarrei St. Paulus

Am Gatterberg 3 · 07907 Schleiz
Tel. 03663/4250012 · Fax 03663/4250014

www.kirche-schleiz.de · Mail:  schleiz@pfarrei-bddmei.de

Änderungen möglich!
Weitere Infos finden Sie im Internet: www.emk.de/schleiz
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